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ABMAHNUNG



Verwendung von Fotos im 
Internet



MYTHOS ABMAHNUNG

Kurze Darstellung des Sachverhalts

Kurze Darstellung der Rechtslage

Forderungen

Unterlassung und Abgabe einer 
Unterlassungserklärung binnen bestimmter Frist
Auskunft über Verwendung und Gewinnerzielung
Zahlung von Schadensersatz (fiktive Lizenzgebühren) 
binnen bestimmter Frist
Zahlung von Aufwendungsersatz (gesetzliche 
Gebühren) binnen bestimmter Frist

Drohung mit weiteren (gerichtlicher) Schritte

Beispiel 1: Fotos im Internet

INHALT VON ABMAHNSCHREIBEN



Erkenntnis 1
Eine Abmahnung ist eine 
Aufforderung, ein 
bestimmtes beanstandetes 
Verhalten einzustellen.



MYTHOS ABMAHNUNG
Beispiel 1: Fotos im Internet

ABMAHNUNG – FLUCH ODER SEGEN?

Die Abmahnung ist besser als ihr Ruf und wirksames 
Mittel, 

um Rechtsverletzungen abzustellen und 
vorzubeugen,
um die Fairness im Wettbewerb sicherzustellen,
um gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Die Abmahnung wird ihrem schlechten Ruf gerecht,

wenn sie missbraucht wird, um andere zu schädigen,
wenn sie missbraucht wird, um damit Geld zu 
machen. 

Jedenfalls gibt es die Abmahnung und Unternehmen 
müssen sich damit auseinandersetzen.



MYTHOS ABMAHNUNG
Beispiel 1: Fotos im Internet

UNTERLASSUNG UND UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG



Erkenntnis 2
Was in Abmahnungen 
steht, muss nicht wahr 
sein.



Erkenntnis 3
Eine Verpflichtung zur 
Übernahme von Kosten 
muss nicht in die 
Unterlassungserklärung!



Erkenntnis 4
Es geht um die 
Vertragsstrafe!



MYTHOS ABMAHNUNG
Beispiel 1: Fotos im Internet

AUSKUNFT ÜBER VERWENDUNG



Erkenntnis 5
Auskunftsansprüche 
können sehr lästig sein.



MYTHOS ABMAHNUNG
Beispiel 1: Fotos im Internet

SCHADENSERSATZ (LIZENZGEBÜHREN)



Erkenntnis 6
In Abmahnungen 
geforderte Kosten sind 
häufig überhöht.



MYTHOS ABMAHNUNG
Beispiel 1: Fotos im Internet

AUFWENDUNGSERSATZ (ANWALTSKOSTEN)



MYTHOS ABMAHNUNG
Beispiel 1: Fotos im Internet

FORDERUNGEN IN ABMAHNSCHREIBEN

Forderung Bedeutung
Unterlassung und Abgabe einer 
Unterlassungserklärung

Wichtigste und 
kostenträchtigste 
Forderung

Auskunft über Verwendung und 
Gewinnerzielung

Kann sehr lästig sein

Zahlung von Schadensersatz (fiktive Lizenz) Häufig überhöht, viel 
Verhandlungsspielraum

Aufwendungsersatz (RA-Kosten) i.d.R. zwischen 500,-
und 1.200,- Euro;
häufig überhöht, viel 
Verhandlungsspielraum



Erkenntnis 7
Es geht bei Abmahnungen 
vor allem um den 
Unterlassungsanspruch –
nicht in erster Linie um 
Geld!



E-Mail-Marketing ohne 
Double-Opt-in



MYTHOS ABMAHNUNG
Beispiel 2: E-Mail-Marketing

§ 7 UWG – DIE ZULÄSSIGKEITSAMPEL

Post Telefon Fax E-Mail

ausdrückliche 
Einwilligung

mutmaßliche 
Einwilligung B2C B2B

Bestands-
kunden Abs. 3

keine 
Äußerung

erkennbar
unerwünscht



MYTHOS ABMAHNUNG
Beispiel 2: E-Mail-Marketing

VORGESCHLAGENE UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG

Gesamter Verteiler gefährdet und Beweislast bei Shop-Betreiber.

Jede E-Mail ohne nachweisbare 
Einwilligung kann 5.000,- Euro kosten.

10 (Newsletter in 10 Wochen)
x 5 (eingeschleuste Adressen)
x 5.000,- Euro (Vertragsstrafe)

= 250.000,- Euro



MYTHOS ABMAHNUNG
Beispiel 2: E-Mail-Marketing

ABGEGEBENE UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG

Beschränkung auf Austragungsfälle.
Beweislast bei Wettbewerbszentrale.

Vertragsstrafe muss insgesamt 
angemessen sein, kein Fixbetrag. 
Erhebliches Klagerisiko bei Abmahner.

10 Newsletter in 10 Wochen an 
5 eingeschleuste Adressen 

würden zusammen behandelt. 
Vertragsstrafe womöglich 

2.500,- bis 5.000,- Euro 



MYTHOS ABMAHNUNG

Double-Opt-in einsetzen J
Abmeldungen ernst nehmen und sofort umsetzen

Egal auf welchem Wege (auch per Fax)
Prozesse installieren

Abmahnungen ernst nehmen
Gespräch mit Abmahner und Einigung suchen

Gezielte Suche im Verteiler nach möglichen weiteren 
Adressen des Abmahners
Bitte um Mitteilung weiterer bekannter E-Mail-Adressen im 
Verteiler (kann jedenfalls im Falle eines Verstoßes die Höhe 
einer geschuldeten Vertragsstrafe erheblich mindern)
Keine fixe Vertragsstrafe versprechen
Spielräume bei Abgabe der Unterlassungserklärung nutzen 
[Anwalt einschalten]

Beispiel 2: E-Mail-Marketing

EIN PAAR TIPPS ZUM UMGANG MIT BESCHWERDEN UND ABMAHNUNGEN



Erkenntnis 8
Rechtslage kennen, hilft 
Abmahnungen vermeiden.



Erkenntnis 9
Unterlassungserklärungen 
nicht ungeprüft abgeben.



Erkenntnis 10
Bei Standardprozessen: 
Abmahnung 
einkalkulieren 
(Knöllchentheorie).



Kauf von Links auf 
redaktionellen Seiten



MYTHOS ABMAHNUNG

Problem: Verbot der Schleichwerbung = Gebot zur Trennung von 
redaktionellen von werbenden Inhalten

§ 6 TMG: kommerzielle Kommunikation ist zu kennzeichnen
§ 4 Nr. 3 UWG: Verbot der Verschleierung des Werbecharakters 
von geschäftlichen Handlungen
Bisher keine Urteile (und keine Berichterstattung)
Kein redaktioneller Teil = keine Schleichwerbung
Unbedenklich: Kauf von gekennzeichneten Links (Werbung)
Abmahngefährdet sind Publisher, Advertiser und Agenturen

Pro Verbot
Werbung ist alles, was der Absatzförderung dient
Links = Werbung
Gegenleistung für Link, ohne Kennzeichnung = Schleichwerbung

Contra Verbot
Keine Einflussnahme auf den Inhalt
Links werden für Google gekauft, nicht für den Nutzer
Rechtlich kommt es allein auf eine Irreführung des Nutzers an

LINKKAUF – RECHTLICHE EINORDNUNG

Beispiel 3: Linkbuilding
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Setting
Unsichere Rechtslage
Unternehmenskritisch (jedenfalls für SEO-Agenturen 
und manche Publisher)
Zum Teil PR-kritisch

Handlungsalternativen
Versuch einer Einigung ohne Unterlassungserklärung
Abgabe einer (modifizierten) Unterlassungserklärung
Ablehnung der Abgabe einer Unterlassungserklärung

Optionen des Abmahners bei Zurückweisung des 
Anspruchs

Sache auf sich beruhen lassen
Gerichtlichen Rechtsschutz suchen (klagen, 
Einstweilige Verfügung beantragen)

LINKKAUF – ABMAHNUNG UND NUN?

Beispiel 3: Linkbuilding



Erkenntnis 11
Spätestens bei Eingang 
der Abmahnung muss 
Plan B her.



Erkenntnis 12
Hauptproblem ist die 
Eilbedürftigkeit im 
Anschluss an eine 
Abmahnung



Erkenntnis 13
Je kritischer der Prozess, 
umso konkreter sollte der 
Plan B aussehen.





Fazit
3 kleine Strategien, die Euer 
Unternehmen besser machen 



Rechtslage kennen und 
richtig einordnen. Ist
• das Verhalten kritisch 

für unseren Umsatz?
• wahrscheinlich, dass 

wir abgemahnt werden?

1



Bei kritischen Prozessen 
Plan B vorsehen. 
Je konkreter die 
Abmahngefahr und je 
kritischer der Prozess, 
umso wichtiger ist eine 
Alternative.

2



Durch intelligente 
Prozessstruktur und 
schnelle Reaktion 
Abmahnungen vermeiden 
und richtig behandeln.

3



Wenn Ihr Euch nichts 
merkt, merkt Euch: 
Bei der Abmahnung geht 
es nicht ums Geld…

10 (Newsletter in 10 Wochen)
x 5 (eingeschleuste Adressen)
x 5.000,- Euro (Vertragsstrafe)

= 250.000,- Euro
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